
 

 

 

 

 
 

 

 

Landkreis Rotenburg 
(Wümme) 

              Der Landrat 

 
Bezeichnung: 
 
Linienoptimierung im Schülerverkehr ab 01.08.2019 
 
 
Sachverhalt: 
 
Im Landkreis Rotenburg (Wümme) stehen zum 01.08.2019 sämtliche Liniengenehmigungen 
nach § 42 Personenbeförderungsgesetz (PBefG) zur Neuerteilung an. Gleichzeitig endet der 
Kooperationsvertrag des Landkreises mit den derzeitigen Konzessionsinhabern, der das bis-
herige Verkehrsangebot regelt. Vor der Neuvergabe der Busverkehre wird die Gelegenheit 
genutzt, das bisherige Verkehrsangebot zu überarbeiten. Hierzu hat das Büro für Verkehrs-
planung aus Hamburg von Juni 2016 bis August 2017 das bestehende Liniennetz mit dem Ziel 
einer Optimierung insbesondere im Schülerverkehr untersucht. Anforderungen und Ergebnisse 
sind mit den Schulen im Landkreis in jeweils zwei Fahrplan-Konferenzen im Oktober und 
August 2017 für die Teilnetze Nord, Mitte und Süd besprochen worden. Nicht anwesende 
Schulen wurden entsprechend informiert. 
 
Die Arbeitsweise, Rahmenbedingungen und wesentlichen Ergebnisse der Linienoptimierung 
werden in der Sitzung dargestellt. 
 
In Vertretung 
 
 
(Dr. Lühring) 
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